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1. Rahmenbedingungen 

Die Globalisierung der Wirtschaft und die damit einhergehende zunehmende Arbeitsteilung füh-

ren zu wachsenden Anforderungen an logistische Dienstleistungen und qualitativ hochwertige, 

zeitlich zuverlässige Transporte. Gemeinsam mit den Mobilitätsbedürfnissen einer sich wan-

delnden Gesellschaft im Personenverkehr führt dies zu hohen Erwartungen bei Qualität und 

Leistungsfähigkeit der Verkehrsinfrastruktur. Gleichzeitig muss sich der Verkehrssektor neuen 

Herausforderungen stellen: Umwelt- und Klimaschutz sowie die Sicherung der Energieversor-

gung sind zu den großen globalen Aufgaben unserer Generation geworden. Und schließlich führt 

die notwendige Haushaltskonsolidierung und die dazu im Grundgesetz verankerte Schulden-

bremse zu einer Begrenzung der Höhe des Gesamtetats, in dem Investitionen in die Verkehrs-

infrastruktur in Konkurrenz zu anderen wichtigen Ausgaben des Staates stehen. 

Die prognostizierten Entwicklungen des Verkehrs und der Zustand des zum Teil in die Jahre 

gekommenen vorhandenen Bundesverkehrswegenetzes untermauern die Notwendigkeit von In-

vestitionen in Erhalt und Ausbau der Verkehrsinfrastruktur bei allen Verkehrsträgern. Der vom 

Deutschen Bundestag in 3. Lesung am 25.11.2011 beschlossene Bundeshaushalt 2012 sieht des-

halb eine Anhebung der Investitionen auf mehr als 10,5 Mrd. € vor. Eingeflossen sind hier die zu-

nächst mit dem Kabinettsbeschluss der Bundesregierung zum Entwurf des Bundeshaushalts 2012 

beschlossene Anhebung der Verkehrsinvestitionen auf jährlich rd. 10 Mrd. € und die auf 2012 ent-

fallenden Investitionen des von der Koalition vorgeschlagenen Infrastrukturbeschleunigungs-

programms. Für die Jahre 2013 bis 2015 sind aktuell mehr als 10,1 Mrd. € jährlich vorgesehen. 

Dennoch kann nicht alles, was volkswirtschaftlich rentabel ist, in absehbarer Zeit realisiert wer-

den. Die für die Funktionsfähigkeit und Sicherheit der vorhandenen Verkehrswege notwendigen 

Erhaltungs- und Ersatzinvestitionen haben Priorität. Mit den verbleibenden Investitionsmitteln 

sind die für die Leistungsfähigkeit der Netze wichtigsten Maßnahmen vorrangig umzusetzen. 

Die Realisierung weiterer Projekte wird angesichts des geringen Finanzierungsspielraums nur 

bei Bereitstellung zusätzlicher Mittel möglich sein. 

Der Investitionsrahmenplan 2011 – 2015 ist wie sein Vorgänger kein Finanzierungsplan, sondern 

steckt den Planungsrahmen für die Investitionen in die Schienenwege des Bundes, in die Bun-

desfernstraßen und in die Bundeswasserstraßen im Zeitraum 2011 bis 2015 ab. Er enthält den 

Investitionsbedarf für den Ersatz und für die Erhaltung der Bestandsnetze, für die Fortführung 

der im Bau befindlichen Maßnahmen und für die Vorhaben mit weit fortgeschrittenem Planungs-

stand, die bereits Baureife haben oder diese im Zeitraum bis 2015 erreichen können. 
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2. Ausgangssituation 

2.1. Investitionen im Zeitraum 2006 bis 2010 

Die Investitionspolitik in der 15. und 16. Legislaturperiode war geprägt durch das Bestreben, die 

Investitionen in Schiene und Straße schrittweise anzugleichen und möglichst hohe Anteile des 

Verkehrszuwachses auf Schiene und Wasserstraße zu verlagern. Zahlreiche neue Schienen- und 

Wasserstraßenprojekte wurden unter Inkaufnahme erheblicher Verlängerungen der Realisie-

rungszeiträume laufender Maßnahmen begonnen, weil nur geringe Finanzierungsraten möglich 

waren. Im Straßenbau wurden zur Sicherung einer kontinuierlichen Baudurchführung teilweise 

Eingriffe in den Etat für Erhaltungsinvestitionen zugunsten neu begonnener Aus- und Neubau-

vorhaben vorgenommen. 

Die Investitionen im Fünfjahreszeitraum 2006 – 2010 waren – nach noch stärkeren Schwankungen 

in den Jahren zuvor – durch fehlende Kontinuität gekennzeichnet. Viele Investitionen konnten erst 

durch die Konjunkturpakete in den Jahren 2009 und 2010 begonnen bzw. vorangebracht werden. 

Jährlich flossen etwa 4,0 Mrd. € in Aus- und Neubauvorhaben. Damit konnten lediglich rd. 35 % 

des 57,0 Mrd. € umfassenden Planungsvolumens des IRP 2006 – 2010 realisiert werden. Dieser 

Plan erwies sich damit als deutlich überdimensioniert. Im Einzelnen wurden investiert (einschl. 

Investitionen aus EU-Mitteln und aus den Konjunkturpaketen I und II):  

Tabelle 1    Investitionen im Zeitraum 2006 - 2010 

Investitionen 2006 – 2010 
[Mio. €] 

Schienen-
wege des
Bundes 

Bundes- 
fern- 

straßen 

Bundes- 
wasser- 
straßen 

Insge-
samt 

1 2 3 4 5 

Gesamtinvestitionen  19.880 26.850 4.227 50.957 
davon  
Sonstige Investitionen 1 727 4.181 537 5.444 

Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur 2 19.154 22.669 3.690 45.513 
davon  
Erhaltungsinvestitionen 3 12.725 9.623 2.967 25.315 

Investitionen in Aus- und Neubau 4 6.429 13.046 723 20.198 
1 Investitionen, die nicht unmittelbar dem Erhalt sowie Aus- und Neubau der verkehrlichen Infrastruktur 

dienten (z.B. Lärmsanierung, Maßnahmen nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz, Fahrzeuge und Geräte, 
Betriebs- und Dienstgebäude sowie Verstärkung der Betriebsausgaben für die Bundeswasserstraßen) 

2 Bundesmittel (Einzelplan 12 einschließlich der Mittel des Konjunkturpakets I sowie Mittel des Kon-
junkturpakets II aus dem Einzelplan 60): die Trennung in Ersatz- und Ausbauinvestitionen ist im Be-
reich Bundeswasserstraßen nur bedingt darstellbar, da überwiegend kombinierte Maßnahmen (Ersatzin-
vestitionen mit Erweiterungsanteilen) durchgeführt wurden 

3 Im Bundesfernstraßenbau ohne Erhaltungsanteile von kombinierten Maßnahmen (z.B. sechsstreifiger 
Autobahnausbau); bei den Bundeswasserstraßen bestehend aus den Mitteln für die Erhaltung der  
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verkehrlichen Infrastruktur (Titel 780 11) zzgl. 75 % der Mittel für Um-, Aus- und Neubaumaßnahmen 
(Titel 780 12), die in Erhaltungsanteile kombinierter Maßnahmen flossen 

4 Bei den Bundeswasserstraßen bestehend aus 25 % der Mittel für Um-, Aus- und Neubaumaßnahmen 
(Titel 780 12), die in Neubauanteile kombinierter Maßnahmen flossen 

 

In Tabelle 2 sind folgende, aus Mitteln der Konjunkturpakete I und II realisierte Investitionen 

enthalten: 

Tabelle 2    Investitionen aus den Konjunkturpaketen im Zeitraum 2009 - 2010 

Anteil der Investitionen 2009 und 2010 
aus Konjunkturpaketen 
[Mio. €] 

Schienen-
wege des 
Bundes 

Bundes- 
fern- 

straßen 

Bundes- 
wasser- 
straßen 

Insgesamt

1 2 3 4 5 

aus Konjunkturpaket I 481 959 421 1.861 

aus Konjunkturpaket II 1 216 573 140 928 
1 Einschl. der Abfinanzierung von 2009/2010 begonnenen Vorhaben im Jahr 2011 

Für die Kofinanzierung aus EU-Mitteln gelten besondere Regeln, die zu einem verfahrens-

bedingten zeitlichen Versatz zwischen den in einem Kalenderjahr bewilligten bzw. bereit-

gestellten Mitteln und den im selben Jahr kassenwirksam verausgabten Mitteln führen. Deshalb 

besteht zwischen den in Tabelle 3 enthaltenen Beträgen kein rechnerischer Zusammenhang mit 

den Werten in den vorangegangenen Tabellen. 

Tabelle 3    Im  Zeitraum 2006 – 2010 bewilligte EU-Mittel 

Im Zeitraum 2006 – 2010 
bewilligte EU-Mittel 
[Mio. €] 

Schienen-
wege des 
Bundes 

Bundes- 
fern- 

straßen 

Bundes- 
wasser- 
straßen 

Insgesamt

1 2 3 4 5 

aus der TEN-Haushaltslinie 1 320 10 12 342 

aus dem EERP-Programm 2 44 2 - 46 

aus dem EFRE-Bundesprogramm 3 537 522 55 1.114 
1 Gemeinschaftszuschüsse für Transeuropäische Netze (ohne Zuschüsse für Studien) 
2 European Economic Recovery Plan (den Konjunkturpaketen der Bundesregierung vergleichbares Pro-

gramm der Europäischen Kommission für die transeuropäischen Netze) 
3 Mittel aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung 
 

2.2. Erhalt und Modernisierung der bestehenden Verkehrsinfrastruktur des Bundes 

Im Bereich der Bundesschienenwege bildete die Finanzierung von Ersatzinvestitionen den Investiti-

onsschwerpunkt des Bundes. Im Zeitraum 2006 – 2010 wurden seitens des Bundes fast 12,7 Mrd. € 

für Erhalt und Modernisierung des Bestandsnetzes aufgewendet. Die in diesem Zusammenhang 

zum 01.01.2009 zwischen dem Bund und der DB AG abgeschlossene Leistungs- und Finanzie-
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rungsvereinbarung mit ihrer zunächst fünfjährigen Laufzeit hat der DB AG hinsichtlich der not-

wendigen Ersatzinvestitionen eine bisher nicht vorhandene Planungssicherheit verschafft. 

Auch im Bereich der Bundesfernstraßen ist die Erhaltung ein Ausgabenschwerpunkt. Im Zeit-

raum 2006 – 2010 wurden hierfür 9,6 Mrd. € ausgegeben. Obwohl die Erhaltungsinvestitionen 

damit nur geringfügig unter den geplanten 10 Mrd. € lagen (ohne die Erhaltungsanteile bei kom-

binierten Maßnahmen, wie z. B. beim sechsstreifigen Ausbau der Bundesautobahnen), ist der 

Erhaltungszustand der Bundesfernstraßen in den letzten Jahren gesunken. Der tatsächliche Be-

darf für die Erhaltung liegt allein aufgrund der Baupreissteigerungen in den letzten Jahren deut-

lich über dem Planungsrahmen von 10 Mrd. €. 

Im Bereich der Bundeswasserstraßen standen, bedingt durch das hohe Durchschnittsalter der Anla-

gen, Maßnahmen zur Substanzerhaltung und Ersatzinvestitionen im Vordergrund. Insgesamt wur-

den hierfür knapp 3,0 Mrd. € ausgegeben. Viele Ersatzinvestitionen wurden mit Blick auf eine 

gleichzeitige Verbesserung der Infrastruktur mit Investitionen zum Ausbau der Bundeswasser-

straßen kombiniert. Insgesamt entfallen bei diesen kombinierten Maßnahmen rund 75 % der In-

vestitionen auf die Erhaltung des Bestandsnetzes. Maßnahmenschwerpunkte waren Ersatzinvestiti-

onen an den Anlagen im west- und ostdeutschen Kanalnetz sowie an staugeregelten Flüssen. Trotz 

des hohen Anteils an Erhaltungsinvestitionen besteht nach wie vor Nachholbedarf in diesem Be-

reich, um weiterhin die Betriebs- und Standsicherheit der Bundeswasserstraßen zu gewährleisten. 

In den genannten Ausgabevolumina sind jeweils die in den Jahren 2009 und 2010 eingesetzten 

Mittel aus den Konjunkturpaketen I und II mit enthalten. 

 

2.3. Aus- und Neubau von Verkehrswegen 

In den Aus- und Neubau von Schienenwegen des Bundes wurden im Zeitraum 2006 – 2010 

rd. 6,4 Mrd. € investiert. Dem stand im IRP ein Planungsvolumen von rd. 28,0 Mrd. € gegen-

über. Infolge von Baupreis- und Projektkostensteigerungen fiel der damit erzielte Projektfort-

schritt noch geringer aus. Vor diesem Hintergrund und bedingt durch die generell langen Reali-

sierungszeiten von Schienenprojekten konnten im Zeitraum 2006 – 2010 nur einige Vorhaben 

abgeschlossen werden. Dies sind: 

 ABS Augsburg – München (Abschnitt Augsburg – Mehring – Olching), 

 ABS Dortmund – Paderborn – Kassel (Eggetunnel), 

 ABS Hamburg – Berlin (VDE Nr. 2), 

 ABS Hamburg – Lübeck (Elektrifizierung Hamburg – Lübeck – Travemünde), 

 ABS Hannover – Lehrte, 
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 ABS Köln – Düren – Aachen – Grenze D/B (neuer und alter Buschtunnel), 

 ABS Lübeck/Hagenow Land – Stralsund (VDE Nr. 1, Abschnitt Ventschow – Blankenburg – 

Warnow), 

 ABS Mainz – Mannheim (Brücke Ludwigshafen, Tunnel Mainz), 

 Knoten Berlin (Nord-Süd-Verbindung, Anhalter Bahn, Nordkreuz, Stadtbahn), 

 Rangierbahnhöfe Mannheim, Seelze O/W, Hagen-Vorhalle und 

 Umschlagbahnhof Ulm-Dornstadt. 

In den Aus- und Neubau von Bundesfernstraßen wurden im Zeitraum 2006 – 2010 rd. 13 Mrd. €  

investiert. Dem stand im IRP ein Planungsvolumen von rd. 22,9 Mrd. € gegenüber (inklusive des 

Finanzbedarfs für die Abfinanzierung der bis 2010 begonnenen, aber noch nicht fertig gestellten 

Projekte sowie einer Planungsreserve). Die nominale Realisierung schwankt zwischen den ein-

zelnen Bundesländern und beträgt im Mittel rd. 57 % des Planungsvolumens. Dieser Wert 

täuscht jedoch: Unter Berücksichtigung der von 2006 – 2010 eingetretenen Baupreissteigerungen 

von fast 20 % sowie Projektkostensteigerungen aufgrund von notwendigen Planungsänderungen 

und -konkretisierungen beträgt der reale Erfüllungsgrad rd. 42 %. Von den im IRP enthaltenen 

Bauzielen wurden bis Ende 2010 umgesetzt: 

Tabelle 4    Bauleistungen 2006 – 2010 im Bundesfernstraßenbau 

 IRP 2006 – 2010 
inkl. Planungsreserve

bis 2010 
fertig gestellt 

im Bau 

1 2 3 4 

BAB-Neubau 770 km 340 km 200 km 

BAB-Erweiterungen 990 km 280 km 430 km 

Bundesstraßen gesamt 2.040 km 600 km 560 km 

Ortsumgehungen (Anzahl) 300 100 70 

In Tabelle 4 sind Vorhaben, die im Rahmen der sogenannten „A-Modelle“ bereits realisiert wurden 
(rd. 75 km) bzw. im Bau sind, enthalten. Im Zeitraum 2006 – 2010 wurden darüber hinaus rd. 130 Mio. € 
in Verkehrsbeeinflussungsanlagen investiert. 

In mit Ersatzinvestitionen kombinierte Erweiterungen und Ausbaumaßnahmen an Bundeswas-

serstraßen wurden im Zeitraum 2006 – 2010 rd. 0,7 Mrd. € investiert. Dem stand im IRP ein Pla-

nungsvolumen von rd. 1,5 Mrd. € gegenüber (Anteil der Investitionen für Aus- und Neubau am 

Planungsvolumen von 6,1 Mrd. € für die kombinierten Maßnahmen). Neben der Fortführung 

laufender und teilweise bereits weit fortgeschrittener Vorhaben, darunter  

 das Verkehrsprojekt Deutsche Einheit (VDE Nr. 17),  

 die Südstrecke des Dortmund-Ems-Kanals (DEK), 

 der Bau der zweiten Moselschleusen in Zeltingen und Fankel sowie 
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 im Küstenbereich laufende Maßnahmen u. a. an Nord- und Ostsee sowie am Nord-Ostsee-

Kanal 

wurden in diesem Zeitraum auch bislang zurückgestellte Teilmaßnahmen laufender Vorhaben in 

Angriff genommen.  

Hierunter fielen 

 der Ausbau der Schleusenkanäle an der Mittelweser,  

 der Ausbau der Stichkanäle am Mittellandkanal,  

 der Bau der Hafenschleuse Magdeburg und  

 Maßnahmen an der Havel-Oder-Wasserstraße (Neubau Schiffshebewerk Niederfinow).  

Als einziges neues Vorhaben konnte der Ausbau des Peenestroms fertig gestellt werden. Darüber 

hinaus wurde mit dem Neubau der Schleusen in Dörverden und Minden begonnen. Weitere neue 

Maßnahmen, die in der Planung des IRP 2006 – 2010 genannt wurden, konnten in dem verfüg-

baren Investitionsrahmen nicht begonnen werden. 

In den genannten Ausgabevolumina sind jeweils die in den Jahren 2009 und 2010 eingesetzten 

Mittel aus den Konjunkturpaketen I und II mit enthalten. 

Trotz des geringen Realisierungsgrades des IRP 2006 – 2010 war die Auswahl der Vorhaben in 

diesem Plan gleichwohl im Wesentlichen auf dringliche Projekte beschränkt. Deshalb ist unter 

Berücksichtigung einiger Korrekturen deren Realisierung im Wesentlichen weiterhin prioritär. 

 

3. Investitionsstrategie 2011 – 2015 

3.1. Verkehrsprognosen 

Die „Gleitende Mittelfristprognose für den Güter- und Personenverkehr Winter 2010/2011“ – sie 

prognostiziert die Verkehrsentwicklung von 2010 bis zum Jahr 2014 – zeigt, dass die Verkehrs-

prognose 2015, die Grundlage für den Bundesverkehrswegeplan 2003 (BVWP 2003) und die 

darauf basierenden Bedarfspläne für die Bundesschienenwege und die Bundesfernstraßen war, 

weitgehend im Zielkorridor liegt.  

Die vom BMVBS beauftragten Verkehrsprognosen gehen alle von deutlichen Steigerungen der 

Verkehrsleistungen im landgebundenen Güterverkehr und im motorisierten Personenverkehr aus: 

http://portal.bvbs.bund.de/bvbw/appmanager/bvbw/?_nfpb=true&_pageLabel=_bvbw_services_StatistikPrognosen&T240601952401253692683817gsbDocumentPath=Content%2FBMVBS__A30%2FDokumente%2FPrognosen%2FMittelfristprognose__Winter__2010__2011.html
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Tabelle 5    Prognosedaten für die Entwicklung der Verkehrsleistung bis 2015 

Personenverkehr 
[Mrd. Pkm] 

Verkehrs-
leistung 

1997 

Verkehrs-
leistung 1 

2010 

Prognose 2 
Verkehrs-
leistung 

2014 

Prognose 3 
Verkehrs-
leistung 

2015 
1 2 3 4 5 

Individualverkehr 4 833 905 939 970 

Eisenbahnverkehr 5 72 84 88 96 

Öffentlicher Straßenverkehr 83 77 77 86 

Luftverkehr 36 62 75 73 

Insgesamt 1.024 1.128 1.179 1.225 
 
 

Güterverkehr  
[Mrd. tkm] 

Verkehrs-
leistung 

1997 

Verkehrs-
leistung 1 

2010 

Prognose 2 
Verkehrs-
leistung 

2014 

Prognose 3 
Verkehrs-
leistung 

2015 
1 2 3 4 5 

Straßenverkehr 6 302 434 527 484 

Eisenbahnverkehr 73 107 125 115 

Binnenschifffahrt 62 62 67 90 

Insgesamt 437 603 719 689 
1 Gleitende Mittelfristprognose für den Güter- und Personenverkehr Sommer 2011 vom Juli 2011 

(Datenbasis: Bis 28.07.2011 vorliegende Daten des Jahres 2010) 

2 Gleitende Mittelfristprognose für den Güter- und Personenverkehr Winter 2010/2011 vom Februar 2011 
(Datenbasis: Bis 10.02.2011 vorliegende Daten des Jahres 2010) 

3 Verkehrsprognose 2015 für den Bundesverkehrswegeplan 2003 vom April 2001 
(Datenbasis: Analysematrizen für das Basisjahr 1997) 

4 Die Ist-Werte des MIV wurden seitens DIW im Jahr 2004 rückwirkend für die Jahre ab 1994 revidiert. 
Die Werte für 2010 und 2014 beziehen sich auf die revidierten Zahlen. Um eine konsistente Zeitreihe zu 
erhalten, wurden die Werte für 1997 und 2015 entsprechend angepasst. Sie weichen daher von der ver-
öffentlichten Fassung der Prognose 2015 ab. 

5 Rückwirkende Neuberechnung des StBA bis einschl. 1994 aufgrund einer Umstellung der Erhebungs-
methode. Um eine konsistente Zeitreihe zu erhalten, wurden die Werte für 1997 und 2015 entsprechend 
angepasst. Sie weichen daher von der veröffentlichten Fassung der Prognose 2015 ab. 

6 Summe der Transportleistung deutscher und ausländischer Fahrzeuge auf deutschen Straßen 

Auch für den über den Geltungszeitraum des IRP 2011 – 2015 hinausgehenden Zeithorizont 

2025 gilt, dass die Ergebnisse der im November 2007 vorgelegten Prognose der deutschland-

weiten Verkehrsverflechtungen 2025 für die Verkehrsträger Schiene und Straße – ungeachtet der   

Wirtschaftskrise – ebenfalls weitgehend als realistisch angesehen werden können. In der Binnen-

schifffahrt ist zu erwarten, dass die Prognosewerte für 2025 mit einer Verzögerung von einigen 

Jahren eintreten werden. 

http://portal.bvbs.bund.de/bvbw/appmanager/bvbw/?_nfpb=true&_pageLabel=_bvbw_services_StatistikPrognosen&T240601952401253692683817gsbDocumentPath=Content%2FBMVBS__A30%2FDokumente%2FPrognosen%2FMittelfristprognose__Winter__2010__2011.html
http://portal.bvbs.bund.de/bvbw/appmanager/bvbw/?_nfpb=true&_pageLabel=_bvbw_services_StatistikPrognosen&T240601952401253692683817gsbDocumentPath=Content%2FBMVBS__A30%2FDokumente%2FPrognosen%2FMittelfristprognose__Winter__2010__2011.html
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Tabelle 6    Prognosedaten für die Entwicklung der Verkehrsleistung bis 2025 

Personenverkehr 
[Mrd. Pkm] 

Prognose 1 
Verkehrs-
leistung 

2025 

 
Güterverkehr  
[Mrd. tkm] 

Prognose 1 
Verkehrs-
leistung 

2025 
1 2  3 4 

Individualverkehr 1.030  Straßenverkehr 2 704 

Eisenbahnverkehr 91  Eisenbahnverkehr 152 

Öffentlicher Straßenverkehr 79  Binnenschifffahrt 80 

Luftverkehr 103  Insgesamt 936 

Insgesamt 1.302   
1 Datenbasis: Jahr 2004 
2 Summe der Transportleistung deutscher und ausländischer Fahrzeuge auf deutschen Straßen 
 

3.2. Grundlagen der Finanzierung 

Die Verkehrsinfrastrukturinvestitionen werden gegenwärtig zu etwa zwei Dritteln haushalts-

finanziert und zu einem Drittel mautfinanziert (aus den Mauteinnahmen für schwere Lkw). 

Um die Haushaltsabhängigkeit der Verkehrsinfrastrukturfinanzierung zu reduzieren, mehrjährige 

Planungs- und Finanzierungssicherheit zu schaffen und damit effizientere Bauabläufe zu errei-

chen, sollen Finanzierungskreisläufe eingerichtet werden. In einem ersten Schritt wird im Bun-

deshaushalt 2011 die Maut nach Abzug der System- und Harmonisierungskosten erstmalig voll-

ständig für Investitionen in die Straße verwendet (Finanzierungskreislauf Straße). Die Einnah-

mebasis soll durch Einbeziehung von vierstreifigen Bundesstraßen in die Mautpflicht für schwe-

re Lkw erweitert werden. Die Investitionen in die Schienen- und Wasserstraßeninfrastruktur 

werden derzeit vollständig konventionell finanziert. 

Die Finanzierung wird ergänzt durch EU-Mittel: Dies sind Gemeinschaftszuschüsse für Transeuro-

päische Netze (TEN) und Mittel aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE). 

Für die projektbezogene Gewährung von Zuschüssen aus der TEN-Haushaltslinie stehen im Zeit-

raum 2007 – 2013 für alle Mitgliedstaaten 8 Mrd. € zur Verfügung. Für die bis zu 20 % betra-

gende Förderung kommen Planungsleistungen und Investitionen zur Realisierung der Ziele und 

Netze gemäß der TEN-Leitlinie in Frage. Das Gros der Zuschüsse wird im Rahmen des Mehrjah-

resprogramms vorrangig Schienenprojekten zugewiesen. Deutschland erhält aus dem Mehrjah-

resprogramm 514 Mio. € für Schienenprojekte und 7 Mio. € für Wasserstraßenprojekte. 

Über das EFRE-Bundesprogramm Verkehr 2007 – 2013 stellt die EU insgesamt über 1,5 Mrd. € 

für Investitionen in Bundesverkehrswege in den deutschen EU-Konvergenzregionen (Branden-
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burg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und die Region Lüneburg) 

zur Verfügung. Davon entfallen auf Schienenprojekte 714 Mio. €, auf Straßenprojekte 699 Mio. € 

und auf Wasserstraßenprojekte 91 Mio. €. Die EFRE-Mittel werden für einzelne Projekte bewilligt, 

sind bis 2015 zu verausgaben und von der EU rückwirkend im Refinanzierungsverfahren erstattet. 

 

3.3. Öffentlich-Private Partnerschaften 

Im Bundesfernstraßenbau soll auch die Beschaffungsvariante Öffentlich-Private Partnerschaften 

(ÖPP) weiter ausgebaut werden. Diese Projekte können früher und schneller realisiert werden 

und tragen auch dem Ziel einer verstärkten Nutzerfinanzierung von Verkehrsinfrastruktur Rech-

nung. Derzeit verfolgt der Bund eine zweite Staffel von „A-Modell“-Projekten und untersucht 

verschiedene weitere ÖPP-Ansätze für Bundesfernstraßen. Investitionen in die Schienenwege 

eignen sich wegen der komplexen Schnittstellen zwischen der bestehenden Schieneninfrastruktur 

der DB Netz AG und neuer Infrastruktur grundsätzlich nur eingeschränkt für eine ÖPP-Finanzie-

rung. Bei den Wasserstraßen würden ÖPP-Modelle mit Vorfinanzierungscharakter die ohnehin 

geringen Spielräume für neue Infrastrukturinvestitionen durch die Refinanzierungsverpflichtun-

gen in künftigen Jahren weiter begrenzen. Sie werden deshalb hier nicht verfolgt. 

 

3.4. Bundeshaushalte 2011 und 2012 sowie Finanzplanung bis 2015 

Mit dem Regierungsentwurf zum Haushalt 2012 und der Finanzplanung bis 2015 wurden die 

Investitionsmittel im Einzelplan 12 um rd. 200 Mio. € jährlich angehoben. Diese Erhöhung dient 

vorrangig der Verstärkung der Investitionen in die Vorhaben des Bedarfsplans für die Bundes-

schienenwege. 

Die zusätzliche Berücksichtigung des von der Koalition vorgeschlagenen Infrastrukturbeschleu-

nigungsprogramms mit einem Gesamtvolumen von 1 Mrd. € im Bundeshaushalt führt zu einer 

Investitionslinie von durchschnittlich über 10 Mrd. € jährlich. Diese Mittel stehen wie folgt zur 

Verfügung: 
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Tabelle 7    Infrastrukturbeschleunigungsprogramm 

Investitionen aus dem Infrastruktur-
beschleunigungsprogramm 
[Mio. €] 

2012 2013 2014 2015 2016 Summe

1 2 3 4 5 6 7 

Schienenwege des Bundes 40 60    100 

Bundesfernstraßen 400 200 -   600 

Bundeswasserstraßen 60 60 60 60 60 300 

Insgesamt 500 320 60 60 60 1.000 

Die Bundesregierung hat mit diesem Programm ein wichtiges Zeichen gesetzt und anerkannt, 

dass es bei der Verkehrsinfrastruktur eine strukturelle Unterfinanzierung gibt. Dennoch kann, 

insbesondere unter Berücksichtigung der Baupreisentwicklung, der große Nachholbedarf mit 

diesen zusätzlichen Mitteln nur zu einem kleineren Teil abgedeckt werden. 

 

Tabelle 8 enthält die im Einzelplan 12 veranschlagten bzw. geplanten Mittel einschließlich der 

Mittel aus dem Infrastrukturbeschleunigungsprogramm.  

Zusätzlich können im Jahr 2011 für bereits laufende Vorhaben noch Investitionen aus dem im 

Einzelplan 60 veranschlagten Konjunkturpaket II in Höhe von insgesamt 1.030 Mio. € erfolgen, 

davon 

 560 Mio. € in die Bundesschienenwege, 

 280 Mio. € in die Bundesfernstraßen und 

 190 Mio. € in die Bundeswasserstraßen. 

Höhe und Verfügbarkeit der zusätzlichen EU-Mittel sind von den Projektverläufen abhängig und 

können nicht vorhergesagt werden. Sie sind in Tabelle 8 ebenfalls nicht enthalten. 
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Tabelle 8    Investitionsplanung 2011 – 2015 

Investitionsbereich [Mio. €] 2011 2012 2013 2014 2015 Summe
1 2 3 4 5 6 7 

Investitionen in die Schienenwege des Bundes 3.883 4.063 4.206 4.242 4.237 20.631
davon  
Sonstige Investitionen 1 182 256 300 360 370 1.468

Infrastrukturbeschleunigungsprogramm 2 - 40 60 - - 100

Inv. in Erhaltung, Aus- und Neubau 3 3.701 3.767 3.846 3.882 3.867 19.063
davon 
Erhaltungsinvestitionen 2.590 2.540 2.510 2.500 2.500 12.640

Investitionen in Aus- und Neubau 1.111 1.227 1.336 1.382 1.367 6.423

Investitionen in die Bundesfernstraßen 4.827 5.405 4.967 4.788 4.808 24.795
davon  
Sonstige Investitionen 1 930 886 837 830 824 4.307

Infrastrukturbeschleunigungsprogramm 2 - 400 200 - - 600

Inv. in Erhaltung, Aus- und Neubau 3 3.897 4.119 3.930 3.958 3.984 19.888
davon  
Erhaltungsinvestitionen 4 2.249 2.371 2.501 2.602 2.700 12.423

Investitionen in Aus- und Neubau 1.648 1.748 1.429 1.356 1.284 7.465

Investitionen in die Bundeswasserstraßen 886 943 939 939 939 4.646
davon  
Sonstige Investitionen 5 130 130 130 131 131 652

Infrastrukturbeschleunigungsprogramm 6 - 60 60 60 60 240

Inv. in Erhaltung, Aus- und Neubau 3,7 756 753 749 748 748 3.754
davon  
Erhaltung 8 598 615 612 611 611 3.047

Investitionen in Aus- und Neubau 9 158 138 137 137 137 708

Investitionen insgesamt 10 9.597 10.411 10.112 9.969 9.984 50.072
davon 
Sonstige Investitionen 10 1.242 1.272 1.267 1.321 1.325 6.427

Infrastrukturbeschleunigungsprogramm 10 - 500 320 60 60 940

Inv. in Erhaltung, Aus- und Neubau 10 8.354 8.639 8.525 8.588 8.599 42.705
davon   
Erhaltungsinvestitionen 10 5.437 5.526 5.623 5.713 5.811 28.110

Investitionen in Aus- und Neubau 10 2.917 3.113 2.902 2.875 2.788 14.595
1 Investitionen, die nicht unmittelbar dem Erhalt sowie Aus- und Neubau der Verkehrsinfrastruktur die-

nen (z.B. Lärmsanierung, Fahrzeuge und Geräte, Betriebs- und Dienstgebäude, Maßnahmen nach dem 
Eisenbahnkreuzungsgesetz, Investitionen in ERTMS) 

2 Die Verwendung der Mittel bedarf der Genehmigung des Haushaltsauschusses des Deutschen Bundes-
tages; insofern kann zur Aufteilung der Mittel auf die Investitionsbereiche Sonstige Investitionen, Erhal-
tung, Aus- und Neubau noch keine Festlegung erfolgen 

3 Bundesmittel für Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur (Einzelplan 12) 
4 Ohne Erhaltungsanteile der geplanten kombinierten Maßnahmen, z.B. sechsstreifiger Autobahnausbau  
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5 Investitionen, die nicht unmittelbar dem Erhalt sowie Aus- und Neubau der Verkehrsinfrastruktur die-
nen (z.B. Fahrzeuge und Geräte, Betriebs- und Dienstgebäude sowie Verstärkung der Betriebsausgaben) 

6 Die Mittel sind ausschließlich für den Neubau der 5. Schleusenkammer in Brunsbüttel vorgesehen 
7 Die Trennung in Ersatz- und Ausbauinvestitionen ist im Bereich Bundeswasserstraßen nur bedingt dar-

stellbar, da überwiegend kombinierte Maßnahmen (Ersatzinvestitionen mit Erweiterungsanteilen) 
durchgeführt werden 

8 Mittel für die Erhaltung der verkehrlichen Infrastruktur (Titel 780 11) zzgl. 75 % der Mittel für Um-, 
Aus- und Neubaumaßnahmen (Titel 780 12), die in Erhaltungsanteile kombinierter Maßnahmen fließen 

9 25 % der Mittel für Um-, Aus- und Neubaumaßnahmen (Titel 780 12), die in Neubauanteile kombinier-
ter Maßnahmen fließen 

10Siehe Fußnoten 1 bis 9 

 

3.5. Investitionsbedarf 2011 bis 2015 

Das überregionale deutsche Verkehrswegenetz gewährleistet mit rd. 34.000 km Schienenwegen, 

rd. 53.000 km Bundesfernstraßen und rd. 7.300 km Bundeswasserstraßen einen hohen Erschlie-

ßungsgrad. Dieses Anlagevermögen gilt es zu erhalten und seine Leistungsreserven zu erschließen. 

Deswegen werden im Zeitraum 2011 – 2015 insgesamt rund zwei Drittel aller Investitionen in die 

Verkehrsinfrastruktur auf Ersatz- und Erhaltungsmaßnahmen der Bestandsnetze von Schiene, 

Straße und Wasserstraße konzentriert. 

Daneben gilt es, noch vorhandene Lücken im Netz zu schließen sowie vorhandene und zu er-

wartende Engpässe zu beseitigen. Unter Berücksichtigung des Erhaltungsbedarfs und des bis 

2010 erreichten Realisierungsstandes reicht das bis 2015 verfügbare Finanzvolumen jedoch nicht 

aus, den dringendsten Investitionsbedarf für den Aus- und Neubau zu decken. 

In Tabelle 8 sind die verfügbaren Mittel auf die einzelnen Verkehrsträger aufgeschlüsselt. In den 

Kapiteln 4. bis 6. wird der reale Investitionsbedarf 2011 – 2015 dargestellt, unterteilt nach den 

verfügbaren Mitteln und dem Mehrbedarf. 

Der in den Projektlisten der Anlagen 1 und 2 enthaltene Finanzbedarf ab 2011 umfasst die ge-

samten bis zur Fertigstellung der Vorhaben erforderlichen Investitionen und reicht über das Jahr 

2015 hinaus. 

Tabelle 9    Finanzbedarf für Aus- und Neubauvorhaben 

Mittel für Aus- und Neubau 
[Mrd. €] 

Schienenwege
des Bundes 

Bundesfern- 
straßen 

Bundeswasser-
straßen 

1 2 3 4 

Finanzbedarf ab 2011 bis zur Fertigstellung der Projekte 12,7 19,2 8,9 1 

davon bis 2015 gesichert 2 6,4 7,5 0,7 

Mehrbedarf für den Zeitraum 2011 - 2015 3 1,0 – 1,5 3,0 - 6,0 1,7 – 1,9 

tatsächlicher Mittelbedarf 2011 – 2015 7,5 – 8,0 10,5 – 13,5 2,4 – 2,6 
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1 Für die Bundeswasserstraßen gibt es keinen mit Straße und Schiene vergleichbaren Bedarfsplan; darge-
stellt ist der Finanzbedarf für die aktuell laufenden Maßnahmen sowie für den aktuell absehbaren Infra-
strukturinvestitionsbedarf (einschl. Ersatzinvestitionen) 

2 Mittel gemäß den Bundeshaushalten 2011 und 2012 sowie der Finanzplanung bis 2015 ohne zusätzliche 
Mittel aus dem Infrastrukturbeschleunigungsprogramm 

3 Der Mehrbedarf verringert sich noch durch den Einsatz zusätzlicher Mittel aus dem Infrastruktur-
beschleunigungsprogramm für Aus- und Neubauvorhaben; da diese Mittel auch für andere Investitionen 
(z.B. Erhaltung) eingesetzt werden können und ihre Verwendung zudem unter dem Vorbehalt der Ge-
nehmigung durch den Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages steht, ist eine rechnerische Be-
rücksichtigung des Anteils für Aus- und Neubauvorhaben noch nicht möglich 

 

3.6. Grundsätze der Projektauswahl 

Es ist aus wirtschaftlichen Gründen und zur Erhaltung der Attraktivität des Wirtschaftsstandortes 

Deutschland zwingend geboten, den Erhaltungsbedarf vollständig in die Investitionsplanung 

aufzunehmen. 

Die Wirtschaftlichkeit von Bauabläufen gebietet es weiterhin, begonnene Vorhaben zügig fortzu-

führen. Nur darüber hinaus verbleibende Mittel können für Neubeginne vorgesehen werden. 

Aufgrund der Mittelbindung (bei den Bundesschienenwegevorhaben siehe Anlage 1: Teil B 

„Laufende Vorhaben/Teilvorhaben“ / bei den Bundesfernstraßenvorhaben siehe Anlage 2: Teil A 

„Sammelpositionen“ und Teil B „Laufende Vorhaben“ / bei den Bundeswasserstraßen siehe Ka-

pitel 6.2.) werden sich in den nächsten Jahren Spielräume für Neubeginne aber nur in einem sehr 

begrenzten Umfang ergeben.  

Da eine hohe Zahl von Vorhaben des IRP 2006 – 2010 noch nicht begonnen wurde und weitere 

Vorhaben, deren Dringlichkeit heute anders beurteilt werden muss, bereits Baurecht erlangt ha-

ben, ist für die Aufnahme von neu zu beginnenden Vorhaben in den IRP 2011 – 2015 der Pla-

nungsstand ein maßgebendes Kriterium. Neu zu beginnende Vorhaben (Bundesschienenwege: 

Teil C, „Prioritäre Vorhaben/Teilvorhaben im IRP-Zeitraum“ / Bundesfernstraßen: Teil C „Prio-

ritäre Vorhaben im IRP-Zeitraum“) müssen planerisch soweit fortgeschritten sein, dass ein Bau-

beginn im Geltungszeitraum möglich erscheint. 

Einige im IRP 2006 – 2010 enthaltene Vorhaben sind planerisch noch in einem so frühen Sta-

dium, dass mit ihrem Baubeginn unter realistischen Annahmen bis 2015 nicht zu rechnen ist. 

Diese Projekte sind weiterhin zu verfolgen. Sie sind in der Projektliste für die Schienenwege des 

Bundes in Teil D „Weitere wichtige Vorhaben/Teilvorhaben“ und in der Projektliste für die 

Bundesfernstraßen in Teil D „Weitere wichtige Vorhaben“ enthalten. In diese Kategorie wurden 

auch neue, für das Gesamtverkehrssystem wichtige Vorhaben aufgenommen. Die Planungen für 
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die „Weiteren wichtigen Vorhaben“ werden vorangetrieben, um sie unter Berücksichtigung der 

finanziellen Möglichkeiten zu einem späteren Zeitpunkt beginnen zu können. 

Die Möglichkeiten des Beginns neuer Vorhaben werden maßgeblich mitbestimmt durch 

 die Entscheidungen zur Infrastrukturfinanzierung, 

 die Einwerbung zusätzlicher Mittel aus dem EU-Haushalt und 

 den tatsächlichen Mittelabfluss bei laufenden Projekten. 

Das Investitionsvolumen der in den Projektlisten enthaltenen Maßnahmen übersteigt deshalb 

insgesamt das realisierbare Volumen. Mit dieser Planungsreserve können Unwägbarkeiten von 

Planungs- und Bauverlauf sowie Baurechtserlangung ausgeglichen und die Voraussetzungen für 

einen optimalen Einsatz der verfügbaren Haushaltsmittel geschaffen werden.  

Insbesondere bei der Durchführung von ÖPP-Projekten wird aber auch die damit verbundene 

Einschränkung künftiger Spielräume (Bindung von Mitteln) gegen den Vorteil der früheren Ver-

fügbarkeit abzuwägen sein. 

Bei der Auswahl neu zu beginnender Vorhaben stehen im Vordergrund: 

 Beseitigung von qualitativen und quantitativen Engpässen, 

 Seehafenhinterlandanbindungen und Flughafenanbindungen, 

 internationale Verbindungen. 

 

4. Investitionen in die Schienenwege des Bundes 

4.1. Erhaltung der Schienenwege 

Der Bund finanziert Investitionen zur Erhaltung des Schienennetzes der Eisenbahnen des Bun-

des. Diese Ersatzinvestitionen stellen den Beitrag des Bundes zur Erhaltung des vorhandenen 

Netzes (Bestandsnetz) dar. Hierfür sind jährlich 2,5 Mrd. € eingeplant. Dieser feste Betrag ist 

ausreichend, um zusammen mit dem investiven Eigenbeitrag der Eisenbahninfrastrukturunter-

nehmen (EIU) in Höhe von jährlich 0,5 Mrd. € und dem Instandhaltungsbeitrag der EIU in Höhe 

von jährlich 1,0 – 1,25 Mrd. € den Bedarf für die Erhaltung und die Modernisierung des Be-

standsnetzes abzusichern. 

Für die damit zu realisierenden Maßnahmen haben der Bund und die DB AG zum 01.01.2009 

die Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung (LuFV) mit einer Laufzeit bis Ende 2013 abge-

schlossen. Es ist beabsichtigt, die LuFV über 2013 hinaus fortzuführen. 

Kernelement der LuFV ist die sogenannte Output-Kontrolle: Die DB AG schuldet dem Bund als 

Gegenleistung für seinen jährlichen Infrastrukturbeitrag in Höhe von 2,5 Mrd. €, das Gesamtnetz 
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in einer bestimmten, in der LuFV definierten Qualität zu erhalten. Zusätzlich fließen 140 Mio. € 

in Erhaltungsmaßnahmen im Rahmen des Sonderprogramms „Seehafenhinterlandverkehr“. 

 

4.2. Aus- und Neubau von Schienenwegen 

Der Fünfjahresplan für den Ausbau der Schienenwege des Bundes ist als Anlage 1 beigefügt. 

Teil B der Projektliste enthält die laufenden, Teil C die prioritären Vorhaben bzw. Teilvorhaben 

des Bedarfsplans für den IRP-Zeitraum. Im Teil D sind weitere wichtige Vorhaben bzw. Teilvor-

haben aufgeführt, die sich noch in frühen Planungsstadien befinden. Deren Planung soll weiter 

vorangetrieben werden. Mit diesen Vorhaben kann in der Regel erst nach 2015 begonnen werden. 

Schwerpunkt des Aus- und Neubaus ist die Fortführung der noch laufenden Bedarfsplanvorha-

ben. Neubeginne sollen – unter Berücksichtigung der in Kapitel 3.6. genannten Grundsätze – 

vorrangig beim Ausbau einzelner Teilstrecken sowie zur Beseitigung von Kapazitätsbeschrän-

kungen auf wichtigen nationalen und internationalen Korridoren erfolgen.  

Das in Anlage 1 enthaltene zu finanzierende Investitionsvolumen der Aus- und Neubauvorhaben 

ab 2011 beträgt insgesamt rd. 12,7 Mrd. €. Es enthält das Investitionsvolumen für den Zeitraum 

2011 – 2015 und das Investitionsvolumen für die Fortführung der im Jahr 2015 noch nicht abge-

schlossenen Vorhaben in den Folgejahren. 

Das für die Erhaltung sowie den Aus- und Neubau im Zeitraum 2011 – 2015 insgesamt verfüg-

bare Finanzvolumen beträgt – ohne die zusätzlichen Mittel aus dem Infrastrukturbeschleuni-

gungsprogramm in Höhe von rd. 100 Mio. € – rd. 19,1 Mrd. €1 (siehe Tabelle 8). Das nach Ab-

zug des Mittelbedarfs für die Erhaltung (rd. 12,6 Mrd. €) verbleibende Finanzvolumen in Höhe 

von rd. 6,4 Mrd. € wird überwiegend für die laufenden Vorhaben bzw. Teilvorhaben des Teils B 

der Projektliste (Investitionsvolumen insgesamt rd. 8,5 Mrd. € ab 2011) benötigt.  

Im Zeitraum 2011 – 2015 wäre es technisch möglich, von dem Investitionsvolumen in Höhe von 

12,7 Mrd. € unter Berücksichtigung der Planungsstände der Vorhaben und der erforderlichen 

Bauzeiten etwa 7,5 – 8,0 Mrd. € für Aus- und Neubau zu realisieren. Das ist ein Mehrbedarf von 

etwa 1,0 – 1,5 Mrd. € gegenüber den Mitteln, die in den Bundeshaushalten 2011 und 2012 sowie 

nach der Finanzplanung bis 2015 für Investitionen in den Ausbau der Schienenwege des Bundes 

zur Verfügung stehen (6,423 Mrd. € – siehe Tabelle 8). 

Weitere Einzelheiten zu der Projektliste sind in den Vorbemerkungen der Anlage 1 enthalten. 

                                                 
1 Rundungsdifferenz 0,1 Mrd. € (siehe Tabelle 8) 
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4.3. Investitionsbedarf im Zeitraum 2011 bis 2015 (Schienenwege des Bundes) 

Die grafische Darstellung der Verwendung der verfügbaren Mittel im Zeitraum 2011 – 2015 

verdeutlicht einerseits die Priorität der Erhaltungsinvestitionen vor Aus- und Neubau und ande-

rerseits die Größenordnung des bestehenden Investitionsbedarfs: 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 ohne zusätzliche Mittel aus dem Infrastrukturbeschleunigungsprogramm, 
Rundungsdifferenz 0,1 Mrd. € (siehe Tabelle 8) 

 

 

5. Investitionen in die Bundesfernstraßen 

5.1. Erhaltung der Bundesfernstraßen 

Allein um den Zustand der Bundesfernstraßen auf dem derzeitigen, bereits abgesunkenen Niveau 

halten zu können, muss zukünftig deutlich mehr als bisher in die Erhaltung investiert werden. 

Dafür sind nach der Erhaltungsbedarfsprognose 2025 im Zeitraum 2011 – 2015 insgesamt 

rd. 12,4 Mrd. € erforderlich. Die Erhaltungsanteile kombinierter Maßnahmen (z.B. sechsstreifige 

Erweiterung von Bundesautobahnen) sind in diesem Betrag noch nicht berücksichtigt. 

Ursachen für den erhöhten Erhaltungsbedarf sind im Wesentlichen  

 stärkere Belastungen der Straßen durch die hohen Zuwachsraten im Güterverkehr, 

 eine starke Zunahme der Großraum- und Schwertransporte, 

 die Baupreisentwicklung der letzten Jahre und 

 in der Vergangenheit verschobene Erhaltungsinvestitionen. 

davon 

verfügbar 
19,1 Mrd. € 1 

Investitionsbedarf
Erhaltung 

12,6 Mrd. € 
Investitionsbedarf 

Aus-/Neubau 
7,5 - 8 Mrd. € 

Mehrbedarf 
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Mehrbedarf 
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Investitionsbedarf 
insgesamt 

20 - 20,5 Mrd. € 

Mrd. € 

25,0 

20,0 

15,0 

10,0 

  5,0 verfügbar 
6,4 Mrd. € 
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Die Zunahme der Belastungen durch den Güterverkehr hat eine verkürzte Nutzungsdauer zur 

Folge und erfordert darüber hinaus eine Verstärkung und Erneuerung älterer Brückenbauwerke. 

Auch der vorzeitige Erneuerungsbedarf von Betonfahrbahnen wegen der Alkali-Kieselsäure-Re-

aktionen führt zu einem Mehrbedarf. 

Die notwendige Erhöhung der Mittel für die Erhaltung im Haushalt soll stufenweise erfolgen. 

Dies trägt einerseits der angespannten Haushaltslage und andererseits auch dem notwendigen 

Planungsvorlauf für die dringend notwendigen Brückenerneuerungsmaßnahmen Rechnung.   

 

5.2. Aus- und Neubau von Bundesfernstraßen 

Der Fünfjahresplan für den Ausbau der Bundesfernstraßen ist als Anlage 2 beigefügt. Teil A der 

Projektliste enthält den Finanzbedarf für Re- und Abfinanzierungen sowie die Mautweiterleitung 

für ÖPP-Projekte, Teil B die laufenden und Teil C die prioritären Bedarfsplanvorhaben für den 

IRP-Zeitraum. Im Teil D sind weitere wichtige Vorhaben aufgeführt, die sich noch in frühen 

Planungsstadien befinden. Deren Planung soll weiter vorangetrieben werden. Mit diesen Vorha-

ben kann in der Regel erst nach 2015 begonnen werden. 

Das in Anlage 2 enthaltene zu finanzierende Investitionsvolumen der Aus- und Neubauprojekte 

ab 2011 beträgt insgesamt rd. 19,2 Mrd. € (Teil A und B: 7,9 Mrd. €, Teil C: 11,3 Mrd. €). Es 

enthält das Investitionsvolumen für den Zeitraum 2011 – 2015 und das Investitionsvolumen für 

weitere Vorhaben in der Zeit nach 2015. 

Das für die Erhaltung sowie den Aus- und Neubau im Zeitraum 2011 – 2015 insgesamt verfüg-

bare Finanzvolumen beträgt – ohne die zusätzlichen Mittel aus dem Infrastrukturbeschleuni-

gungsprogramm in Höhe von rd. 600 Mio. € – rd. 19,9 Mrd. € (siehe Tabelle 8). Das Investiti-

onsvolumen der Vorhaben der Teile A und B der Projektliste (Investitionsvolumen insgesamt 

rd. 7,9 Mrd. € ab 2011) übersteigt bereits das nach Abzug des Mittelbedarfs für die Erhaltung 

(rd. 12,4 Mrd. €) für Aus- und Neubau verbleibende Finanzvolumen von rd.7,5 Mrd. €. 

Im Zeitraum 2011 – 2015 wäre es technisch möglich, von dem Investitionsvolumen in Höhe von 

19,2 Mrd. € unter Berücksichtigung der Planungsstände der Vorhaben und der erforderlichen 

Bauzeiten etwa 11 – 13 Mrd. € für Aus- und Neubaumaßnahmen zu realisieren. Das ist ein 

Mehrbedarf von etwa 3 – 6 Mrd. € gegenüber den Mitteln, die in den Bundeshaushalten 2011 

und 2012 sowie nach der Finanzplanung bis 2015 für Investitionen in den Aus- und Neubau der 

Bundesfernstraßen zur Verfügung stehen (7,465 Mrd. € – siehe Tabelle 8). 

Weitere Einzelheiten zu der Projektliste sind in den Vorbemerkungen der Anlage 2 enthalten. 
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5.3. Investitionsbedarf im Zeitraum 2011 bis 2015 (Bundesfernstraßen) 

Die grafische Darstellung der Verwendung der verfügbaren Mittel im Zeitraum 2011 – 2015 

verdeutlicht einerseits die Priorität der Erhaltungsinvestitionen vor Aus- und Neubau und ande-

rerseits die Größenordnung des bestehenden Investitionsbedarfs: 

 
 
 
Mrd. € 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investitionsbedarf 
insgesamt 

 1 ohne zusätzliche Mittel aus dem Infrastrukturbeschleunigungsprogramm 

 

 

6. Investitionen in die Bundeswasserstraßen 

6.1. Erhaltung der Bundeswasserstraßen 

Das hohe Alter und die starke Beanspruchung der Anlagen erfordern es, den Schwerpunkt der 

Investitionen auf die Substanzerhaltung und die Erneuerung der vorhandenen Infrastruktur zu 

legen. Hierzu ist eine jährliche Reinvestition von mindestens 500 Mio. € pro Jahr (rd. 1 % des 

Bruttoanlagevermögens) erforderlich. Hinzu kommen rd. 200 Mio. € pro Jahr für darin noch 

nicht enthaltene, regelmäßig wiederkehrende Maßnahmen zur Erhaltung der verkehrlichen Infra-

struktur und weitere der Erhaltung zuzurechnende Maßnahmen im Rahmen der Umsetzung der 

Europäischen Wasserrahmenrichtlinie (siehe Kapitel 7.1.). 

Aufgrund von Preissteigerungen und akkumulierendem Nachholbedarf sind diese Werte tenden-

ziell weiter ansteigend. Der finanzielle Spielraum für geplante Ausbaumaßnahmen wird entspre-

chend geringer. 
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6.2. Aus- und Neubau von Bundeswasserstraßen 

Das Netz der Bundeswasserstraßen wird in seiner räumlichen Ausdehnung als abgeschlossen 

betrachtet. Reine Neubaumaßnahmen scheiden insofern für die Bundeswasserstraßen aus.  

Für die Wettbewerbsfähigkeit der Schifffahrt ist ein Ausbau der verkehrlichen Infrastruktur er-

forderlich, der die notwendige Leistungsfähigkeit der Wasserstraßen sichert. Unter der Annahme 

noch vertretbarer Realisierungszeiträume von rd. 15 Jahren beträgt der aktuell bestehende Inves-

titionsbedarf jährlich mehr als 400 Mio. €. Wegen des Vorrangs der Erhaltung der Bundeswas-

serstraßen sind die auf Basis der Investitionslinie 2011 – 2015 hierfür verfügbaren jährlichen 

Mittel weitaus geringer. Dies hat zur Folge, dass die für die anstehenden Ausbaumaßnahmen 

anzusetzenden Realisierungszeiträume deutlich ansteigen.  

Die verfügbaren Investitionsmittel sind bereits durch die laufenden Vorhaben gebunden, so dass 

für den Beginn von neuen Maßnahmen kein Spielraum besteht. Ausgenommen hiervon ist der 

Neubau der 5. Schleusenkammer in Brunsbüttel, für den Mittel aus dem Infrastrukturbeschleuni-

gungsprogramm zur Verfügung stehen. 

Auf die Darstellung einer Projektliste Wasserstraße im IRP 2011 – 2015 wird verzichtet. Die 

aktuell anstehenden Wasserstraßeninfrastrukturprojekte werden derzeit im Zusammenhang mit 

einer erstmals vorgenommenen Kategorisierung des Bundeswasserstraßennetzes priorisiert. Da-

mit wird zusätzlich zu dem Kriterium der Wirtschaftlichkeit auch ein verkehrsmengenabhängi-

ges Netzkriterium berücksichtigt. Die Priorisierung ist noch nicht abgeschlossen. 

Das für die Erhaltung sowie den Aus- und Neubau im Zeitraum 2011 – 2015 insgesamt verfüg-

bare Finanzvolumen beträgt – ohne die zusätzlichen Mittel aus dem Infrastrukturbeschleuni-

gungsprogramm (IBP) in Höhe von rd. 240 Mio. €1 – rd. 3,8 Mrd. € (siehe Tabelle 8). Das nach 

Abzug des Mittelbedarfs für die Erhaltung (rd. 3,0 Mrd. €) verbleibende Finanzvolumen in Höhe 

von rd. 700 Mio. € liegt deutlich unter dem bestehenden Investitionsbedarf von rd. 2,4 -

 2,6 Mrd. €. 

                                                 
1 Insgesamt stehen aus dem IBP für den Neubau der 5. Schleuse Brunsbüttel 300 Mio. € zur Verfügung, 

davon 60 Mio. € im Jahr 2016 
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Im Zeitraum 2011 – 2015 wäre es technisch grundsätzlich möglich, ein Investitionsvolumen von 

etwa 2,4 - 2,6 Mrd. € zu realisieren. Das ist ein Mehrbedarf von etwa 1,7 - 1,9 Mrd. € gegenüber 

den Mitteln, die in den Bundeshaushalten 2011 und 2012 sowie nach der Finanzplanung bis 2015 

für Investitionen in den Ausbau der Bundeswasserstraßen zur Verfügung stehen (708 Mio. € – 

siehe Tabelle 8). 

 

6.3. Investitionsbedarf im Zeitraum 2011 bis 2015 (Bundeswasserstraßen) 

Die grafische Darstellung der Verwendung der verfügbaren Mittel im Zeitraum 2011 – 2015 

verdeutlicht einerseits die Priorität der Erhaltungsinvestitionen vor Aus- und Neubau und ande-

rerseits die Größenordnung des bestehenden Investitionsbedarfs: 
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7. Wichtige sonstige Investitionen in Verkehrswege des Bundes 

7.1. Investitionen in den Umweltschutz 

Die Akzeptanz für einen weiteren Ausbau der Verkehrsinfrastruktur hängt entscheidend davon 

ab, dass umwelt- und naturschutzfachliche Belange berücksichtigt werden und insbesondere die 

Lärmbelastung der Bevölkerung reduziert wird. Deshalb investiert der Bund nicht nur beim Aus- 

und Neubau von Verkehrswegen (Lärmvorsorge), sondern auch an bestehenden Verkehrswegen 

(Lärmsanierung) in Lärmschutzmaßnahmen. 
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Lärmvorsorge mit anspruchsvollen Immissionsgrenzwerten ist integraler Bestandteil von Aus- 

und Neubauinvestitionen. Beim Aus- und Neubau von Bundesfernstraßen in der Baulast des 

Bundes ist hier auch weiterhin von jährlichen Investitionen von mehr als 100 Mio. € auszugehen. 

Für die seit 1978 betriebene Lärmsanierung an Bundesfernstraßen stehen seit 2006 etwa 50 Mio. € 

pro Jahr zur Verfügung. Im Jahr 2010 erfolgte eine Absenkung der Auslösewerte für die Lärm-

sanierung um 3 dB(A). Dadurch wird der Lärmschutz an Bundesfernstraßen deutlich ausgewei-

tet. 

Für die Lärmsanierung an bestehenden Schienenwegen der Eisenbahnen des Bundes hat der 

Bund ein freiwilliges Lärmsanierungsprogramm aufgelegt, auf dessen Grundlage seit 1999 ent-

sprechende Investitionen erfolgen. Derzeit stehen jährlich 100 Mio. € für den Bau von Lärm-

schutzwällen und -wänden und den Einbau von Lärmschutzfenstern zur Verfügung. 

Um eine deutlichere Lärmminderung an Schienenwegen zu erreichen, sollen auch verstärkt in-

novative Maßnahmen zur Lärmminderung an Fahrzeugen und dem Fahrweg zum Einsatz kom-

men. Im Rahmen des Pilot- und Innovationsprogramms „Leiser Güterverkehr“ wird die Um-

rüstung von bis zu 5.000 Güterwagen auf lärmarme Verbundstoffbremssohlen gefördert. Eine 

lärmabhängige Trassenpreisgestaltung soll bereits Ende 2012 eingeführt werden. Im Rahmen des 

Konjunkturpakets II werden noch bis Ende 2011 innovative Maßnahmen zur Lärm- und Er-

schütterungsminderung in über 80 Einzelprojekten bundesweit erprobt, die in geeigneten Fällen 

in die Maßnahmenkombination der Lärmsanierung einbezogen werden sollen. 

Im Rahmen der Umsetzung der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie soll u.a. die (Wieder-) 

Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit der Bundeswasserstraßen bis spätestens 2027 

erfolgen. Nach dem Wasserhaushaltsgesetz fällt diese Aufgabe in die Zuständigkeit der Wasser- 

und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV). Nach einer ersten Abschätzung belaufen sich die 

notwendigen Aufwendungen für die Aufgabenerfüllung auf rd. 800 Mio. €. Um eine effiziente 

und wirtschaftliche Umsetzung der erforderlichen Maßnahmen an den Stauanlagen der Bundes-

wasserstraßen zu gewährleisten, erstellt das BMVBS z.Z. gemeinsam mit der WSV ein Priorisie-

rungskonzept. 

 

7.2. Investitionen in innovative Technik 

Die Nutzung der vollen Leistungsfähigkeit der Verkehrsinfrastruktur erfordert es, sie mit intelli-

genter Verkehrsleittechnik auszustatten. 
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Für die Bundesfernstraßen enthält der im November 2010 veröffentlichte „Projektplan Straßen-

verkehrstelematik 2015“ insgesamt 140 konkrete Maßnahmen für die weitere Ausrüstung vor 

allem hochbelasteter Abschnitte von Bundesautobahnen mit intelligenten Verkehrsmanagement-

systemen. So soll insbesondere der Bestand an Verkehrsbeeinflussungsanlagen deutlich erhöht 

werden, mit denen verschiedenste Verkehrssteuerungseffekte wie 

 Streckenbeeinflussung (Geschwindigkeitsbeschränkungen, Gefahrenwarnungen, / 

Bestand 2010: rd.  2.450 km Richtungsfahrbahn), 

 temporäre Seitenstreifenfreigabe (Kapazitätserhöhung in Verkehrsspitzenzeiten / 

Bestand 2010: rd. 210 km Richtungsfahrbahn), 

 Netzbeeinflussung (Umleitung auf alternative Routen durch Wechselwegweiser / 

Bestand 2010: rd. 200 Standorte vor Autobahnkreuzen und -dreiecken) und 

 Zuflussregelung an BAB-Anschlussstellen (Bestand 2010: rd. 100 Anlagen) 

erreicht werden können. Für die Umsetzung des Projektplans sind ab 2011 bis zum Jahr 2015 

insgesamt 300 Mio. € aus Bundesmitteln vorgesehen. 

Im Bereich Schienenwege steht in den nächsten Jahren die Herstellung der signaltechnischen 

Interoperabilität in Europa im Vordergrund. Die Mitgliedstaaten sind verpflichtet, bis 2020 sechs 

Korridore sukzessive mit dem Europäischen Eisenbahnverkehrsleit- u. Sicherungssystem 

ERTMS 1 auszurüsten. Die Bundesrepublik Deutschland ist an den vier Korridoren 

 A: Rotterdam – Emmerich – Basel – Genova, 

 B: Stockholm – Hamburg – München – Neapel, 

 E: Dresden – Prag – Constanta und  

 F:  Aachen – Hannover – Magdeburg –  Frankfurt (O.) – Terespol 
Horka – Legnica

beteiligt. Für die Herstellung der signaltechnischen Interoperabilität in diesen Korridoren sind im 

Finanzplanungszeitraum bis 2015 insgesamt 555 Mio. € vorgesehen. 

Zur Bewältigung des erwarteten Verkehrswachstums ist nicht nur die Verkehrsinfrastruktur leis-

tungsfähiger zu gestalten. Der Aktionsplan Güterverkehr und Logistik enthält Maßnahmen zur 

Unterstützung innovativer Techniken, um den Transport von Gütern effizienter zu gestalten. Da-

zu gehören 

 die Durchführung eines deutschlandweiten Feldversuchs mit Lang-Lkw (Ziel: Einsparung von 

Lkw-Fahrten durch maßvolle Anhebung der Fahrzeuglänge),  

                                                 
1 European Rail Traffic Management System 
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 ein bundesweiter Feldversuch mit Güterzügen von mehr als 750 Metern Länge (Ziel: Effizien-

tere Kapazitätsauslastung der Schiene) und 

 die Erhöhung der Effizienz von Umschlagtechnologien im Kombinierten Verkehr (Ziel: Ver-

kehrsverlagerungen auf Schiene und Wasserstraße).  

 

7.3. Investitionen zur Behebung des Lkw-Parkplatzdefizits 

In den Jahren 2008 bis 2010 wurden mehr als 5.500 neue Lkw-Parkstände geschaffen. Dafür 

investierte der Bund rund 240 Mio. €. In den Jahren 2011 bis 2015 sollen zusätzlich weitere 

15.500 Parkstände entstehen. Dafür sind Finanzmittel in Höhe von rd. 550 Mio. € vorgesehen. 

Seit dem Beginn verstärkter Anstrengungen im Jahr 2008 werden somit insgesamt 21.000 zu-

sätzliche Lkw-Parkstände entstehen; dies entspricht einem Zuwachs von annähernd 75 %. 

 

7.4. Investitionen in die Beseitigung von Bahnübergängen 

Ziel des Bundes ist es, zur Erhöhung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs die Zahl der 

höhengleichen Kreuzungen mit Schienenwegen des Bundes zu minimieren. Der Bund trägt ge-

mäß Eisenbahnkreuzungsgesetz (EkrG) einen wesentlichen Teil der hierzu notwendigen Investi-

tionskosten. 

Mit der Übernahme eines Drittels der Kosten (sog. Bundesdrittel) gewährt der Bund den anderen 

beteiligten Baulastträgern einen Finanzierungsanreiz zur Reduzierung der Bahnübergänge. Hier-

für wendete der Bund von 2006 bis 2010 im Durchschnitt jährlich 71 Mio. € auf. 

Soweit Bahnübergänge im Rahmen von Ausbauvorhaben beseitigt werden, trägt der Bund ein 

weiteres Drittel (sog. Schienendrittel). Im Bereich des Bestandsnetzes haben die EIU gemäß 

§ 25.6 LuFV die Möglichkeit, das sogenannte Schienendrittel bei den Kreuzungsmaßnahmen aus 

den ihnen durch die LuFV zugewiesenen Mitteln zu finanzieren. 

Schließlich finanziert der Bund in der Regel auch das verbleibende Drittel zu Lasten des kreuzen-

den Verkehrsweges, wenn es sich dabei um eine Bundesstraße oder Bundeswasserstraße handelt. 

 

7.5. Investitionen in Radwege an Bundesverkehrswegen 

Der Bund investiert auch in eine adäquate Infrastruktur für den Radverkehr an Bundesstraßen 

und Bundeswasserstraßen. 
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Seit 1981 finanziert er den Bau von Radwegen an Bundesstraßen in der Baulast des Bundes. Im 

Rahmen des Nationalen Radverkehrsplans sind der Erhalt und der Bau von Radwegen an Bun-

desstraßen eine wichtige Maßnahme der Radverkehrsförderung. Im Bundeshaushalt 2011 stehen 

dafür 80 Mio. € zur Verfügung. Vor dem Hintergrund der Notwendigkeit, die Erhaltungsauf-

wendungen zu verstärken, sind im Bundeshaushalt 2012 zunächst 60 Mio. € vorgesehen. Wie bei 

der übrigen Verkehrsinfrastruktur nehmen auch beim Radverkehr die Erhaltungsaufgaben eine 

zunehmend größere Rolle ein. 

Seit 2004 gibt es auch die Möglichkeit, Betriebswege an Bundeswasserstraßen für den Radverkehr 

nutzbar zu machen. Hierfür wurde ein eigener Haushaltstitel „Ausbau von Betriebswegen an Bun-

deswasserstraßen“ eingerichtet. Bei einem aufgrund der Belange der Wasserstraßenverwaltung 

ohnehin erforderlichen Ausbau eines bestehenden Betriebsweges können auf Antrag Dritter (z.B. 

von Kommunen) Anforderungen berücksichtigt werden, die sich aus einer vorgesehenen Nutzung 

durch den Radverkehr ergeben. 
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Erläuterungen zur Projektliste 

Projektzuschnitt 

Schienenprojekte entfalten – mit wenigen Ausnahmen (lokale Engpassbeseitigungen) – ihre 

Verkehrswirksamkeit in der Regel erst nach Fertigstellung der Gesamtmaßnahme oder wesent-

licher zusammenhängender Teilmaßnahmen. Sie benötigen zu ihrer Realisierung deshalb lange 

Zeiträume. Jedes Projekt bzw. Teilprojekt ist mit seinen Gesamtinvestitionen ab 2011 (siehe Er-

läuterung zu den Spalten 4 bis 6) eingestellt. Diese gehen bei vielen Projekten über das Jahr 2015 

hinaus. Der Finanzbedarf übersteigt deshalb sowohl den verfügbaren Finanzrahmen als auch den 

Planungsrahmen deutlich. 

 

Verbindlichkeit der Festlegungen 

Der Investitionsbedarf basiert auf heute bekannten Sachständen. Nicht vorhersehbare Kosten- 

und Preisentwicklungen, Änderungen des Investitionsbudgets im Rahmen der jährlichen Haus-

haltsaufstellungen sowie der Planungsprozess einzelner Projekte können in Abstimmung zwi-

schen dem Bund und der Deutschen Bahn AG zu Dispositionsänderungen (Planung und/oder 

Bau anderer als in der Projektliste aufgeführter Maßnahmen) führen. Das entspricht dem Vor-

gehen bei vergangenen Fünfjahresplänen. 

 

Projektvolumen und Investitionsstruktur 

Im Zuge der Überprüfung des Bedarfsplans für die Schienenwege des Bundes wurden für zahl-

reiche Projekte neue Kosten ermittelt. Diesen neuen Kostenangaben basieren überwiegend auf 

einem geänderten Projektzuschnitt.  

Den Bestandsnetzinvestitionen (Erhaltung) wird deutlicher Vorrang eingeräumt. Die nachfol-

gende Projektstruktur und das immer noch hohe Projektvolumen von rd. 12,7 Mrd. € verdeut-

lichen, dass das rd. 28,0 Mrd. € umfassende Planungsvolumen des IRP 2006 – 2010 stark über-

höht war und in dieser Zeit keine hinreichende Konzentration der Mittel auf die wichtigen Vor-

haben erfolgte. Dies hat zur Folge, dass im Fünfjahreszeitraum 2011 – 2015 nur geringe Spiel-

räume für weitere Neubeginne bestehen. 
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Tabelle A 1.1    Struktur der Investitionen in die Schienenwege des Bundes 

Investitionsbereich 

Gesamtinvestitionen
ab 2011 

(Planungsvolumen)
 

[Mrd. €] 

Geplante Ausgaben 
im Zeitraum 
2011 – 2015 

 

[Mrd. €] 

Anteil an den 
geplanten Ausgaben 

im Zeitraum 
2011 – 2015 

1 2 3 4 

Bestandsnetzinvestitionen 
(Erhaltung) 

 12,6 61,3 % 

Bedarfsplaninvestitionen 
(Aus- und Neubau) 

rd. 12,7 rd. 6,4  31,1 % 

davon    
Laufende Vorhaben bzw. 
Teilvorhaben 

rd. 8,5 rd. 5,6 87,5 % 

Prioritäre Vorhaben bzw. 
Teilvorhaben 

rd. 4,2 rd. 0,8 12,5 % 

Sonstige Investitionen  rd. 1,5 7,1 % 

Infrastrukturbeschleunigungs-
programm 

 rd. 0,1 0,5 % 

Gesamt  rd. 20,6 100,0 % 

 

Erläuterung zu den Spalten 4 bis 6 der Projektliste 

Bei Projekten, die nur teilweise aus den im Bundeshaushalt für Aus- und Neubaubauvorhaben be-

reitgestellten Mitteln finanziert werden (Mitfinanzierung aus anderen Quellen, z.B. EFRE, TEN, 

Dritte), sind in Spalte 4 nur die auf den Aus- und Neubauanteil entfallenden anteiligen Bau-

kosten eingestellt. Ausgenommen hiervon sind von der EU bereitgestellte EFRE-Mittel, wenn 

diese in der für das Vorhaben bzw. Teilvorhaben abgeschlossenen Finanzierungsvereinbarung 

bereits Berücksichtigung gefunden haben. Diese Änderung im Vergleich zum IRP 2006 – 2010 

ermöglicht eine Vergleichbarkeit und Nachvollziehbarkeit der Angaben mit den in der Anlage zu 

Kapitel 1222 des Bundeshaushalts enthaltenen Angaben zu Schienenwegeinvestitionen. 

Die in der Spalte 5 ausgewiesenen bisherigen Ausgaben enthalten die Ist-Zahlen bis 2009 sowie 

die vorläufigen Zahlen des Jahres 2010. 

Der in Spalte 6 ausgewiesene Finanzbedarf wird nach 2011 im Wesentlichen aus dem Bundes-

haushalt zu decken sein. Eine Substitution durch zusätzliche Mittel aus anderen Quellen (z.B. 

EFRE, TEN, Dritte) ist grundsätzlich möglich, kann hier jedoch mangels belastbarer Zusagen 

nicht berücksichtigt werden. 
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Des Weiteren sind in den Zahlenangaben der neu zu beginnenden Vorhaben/Teilvorhaben Pla-

nungsmittel nicht berücksichtigt, die über separate Planungsvereinbarungen vorfinanziert wurden 

und nach Baubeginn abzulösen sind. 

 



lfd.
Nr. 

Vorhaben/Teilvorhaben
Projekt-

stand

Bundes-
mittel 

insgesamt
[Mio. €]

bis 2010
investiert
[Mio. €]

Finanz-
bedarf
ab 2011
[Mio. €]

Bemerkungen

1 3 2 3 4 5 6

A. Sammelpositionen

entfällt

B. Laufende Vorhaben/Teilvorhaben

1
ABS Berlin – Dresden
  Ausbau auf 160 km/h, abschnittsweise 
  200 km/h

im Bau 229,3 44,5 184,8

2
ABS Berlin – Frankfurt/Oder
  Ausbau, inkl. Ersatz Oderbrücke

im Bau 355,3 208,3 147,1

3
ABS Fulda – Frankfurt/Main
  Linienverbesserung Bahnhof Neuhof

im Bau 48,7 28,3 20,5

4
ABS Grenze D/NL – Emmerich – 
Oberhausen
  Blockverdichtung, ESTW Emmerich

im Bau 94,3 32,6 61,7

5

ABS Karlsruhe – Stuttgart – Nürnberg – 
Leipzig/ Dresden
  Streckensanierung, Knoten Chemnitz und 
  Zwickau

im Bau 1.030,5 798,6 231,9

6
ABS Löhne – Braunschweig – Wolfsburg
  zweigleisiger Ausbau Hildesheim – 
  Groß Gleidingen

im Bau 75,6 28,9 46,7

7
ABS Ludwigshafen – Saarbrücken 
(POS Nord)
  1. und 2. Baustufe

im Bau 498,9 280,0 218,8

8
ABS Mainz – Mannheim
  Nordkopf Bahnhof Mainz ¹

im Bau 35,4 3,4 32,0

9
ABS München – Lindau – Grenze D/A 
(nachrichtlich)
    Elektrifizierung Geltendorf – Lindau

Vorhaben in 
Planung 105,0 0,0 105,0

Vorfinanzierung im 
IRP-Zeitraum durch 
die Schweiz und Bayern

10
ABS Nürnberg – Marktredwitz – 
Reichenbach / Grenze D/CZ
   Elektrifizierung Reichenbach – Hof ¹

im Bau 102,9 10,7 92,2

11
ABS Oldenburg – Wilhelmshaven
    zweigleisiger Ausbau ¹

im Bau 181,5 0,0 181,5 Baubeginn 2011

12
ABS Paderborn – Chemnitz
    Streckensanierung Weimar – Glauchau

im Bau 280,5 188,7 91,8

13
ABS Stelle – Lüneburg
  dreigleisiger Ausbau

im Bau 298,8 48,5 250,4

14
ABS/ NBS Stuttgart – Ulm – Augsburg
  NBS Stuttgart – Ulm einschl. Einindung 
  in den Knoten Stuttgart

im Bau 2.428,4 10,1 2.418,3

15
ABS/NBS Karlsruhe – Basel
  Schliengen – Basel

im Bau 980,0 473,6 506,4

16
KLV-Umschlagbahnhöfe
  Duisburg-Ruhrort Hafen,
  Hamburg-Billwerder, Köln-Eifeltor

im Bau 106,8 8,6 98,2

17
Knoten Berlin
  Schienenanbindung BBI, Bahnhof Ostkreuz

im Bau 703,2 510,7 192,5

18
Knoten Erfurt
  Einbindung VDE 8.1/8.2

im Bau 156,8 17,4 139,4

19
Knoten Frankfurt/Main
  Sportfeld (1. Baustufe), Galluswarte ¹

im Bau 75,5 56,9 18,6

20
Knoten Halle/Leipzig
  1. Baustufe

im Bau 180,3 151,0 29,3

Vorhaben, die am 01.01.2011 bereits im Bau waren. 
Im Laufe des Jahres 2011 für den Verkehr freigegebene Vorhaben sind besonders gekennzeichnet.
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lfd.
Nr. 

Vorhaben/Teilvorhaben
Projekt-

stand

Bundes-
mittel 

insgesamt
[Mio. €]

bis 2010
investiert
[Mio. €]

Finanz-
bedarf
ab 2011
[Mio. €]

Bemerkungen

1 3 2 3 4 5 6

21
Knoten Magdeburg
  2. Baustufe

im Bau 244,5 59,6 184,9

22 Rangierbahnhof Gremberg im Bau 73,1 54,2 18,9

23
VDE 8.1 Nürnberg – Erfurt
  NBS Ebensfeld – Erfurt, 
  viergleisiger Ausbau Nürnberg – Fürth

im Bau 3.088,8 1.167,2 1.921,6

24
VDE 8.2 Erfurt – Halle/ Leipzig
  Erfurt – Gröbers, Südanbindung Halle, 
  Einbindung Leipzig Hbf

im Bau 2.208,3 1.076,9 1.131,4

25
VDE 9 Leipzig – Dresden
   Riesa – Dresden-Neustadt

im Bau 235,8 101,7 134,1

Finanzbedarf für laufende Vorhaben 8.458,0

C. Prioritäre Vorhaben/Teilvorhaben im IRP-Zeitraum

Vorhaben mit fortgeschrittenem Planungsstand, für die bereits Baurecht vorliegt oder bis 2015 erlangt werden kann.

26
ABS Grenze D/NL – Emmerich – 
Oberhausen
   3-gl. Ausbau, Knoten Oberhausen

Vorhaben in 
Planung 711,4 711,4

27
ABS Hoyerswerda – Horka – Grenze D/PL
  zweigleisiger Ausbau und Elektrifizierung

Vorhaben in 
Planung 366,5 366,5

28
ABS Luxemburg – Trier – Koblenz – Mainz
  zweigleisiger Ausbau Igel – Igel West ¹

Vorhaben in 
Planung 7,9 7,9

29
ABS München – Mühldorf – Freilassing
  Abschnitte Altmühldorf – Tüßling und 
  Freilassing – Grenze D/A ¹

Vorhaben in 
Planung 161,8 161,8

30
ABS Oldenburg – Wilhelmshaven
    Bahnumgehung Sande, Elektrifizierung ¹

Vorhaben in 
Planung 309,6 309,6

31
ABS Stuttgart – Singen – Grenze D/CH
  Horb – Neckarhausen

Vorhaben in 
Planung 14,2 14,2

32
ABS Uelzen – Stendal
  zweigleisiger Ausbau (1. Baustufe)

Vorhaben in 
Planung 54,9 54,9

33
ABS/ NBS Hanau – Nantenbach
  Schwarzkopftunnel

Vorhaben in 
Planung 214,6 214,6

34
ABS/NBS Karlsruhe – Basel
  Tunnel Rastatt, Buggingen – Auggen

Vorhaben in 
Planung 957,2 957,2

35
Knoten Berlin
  Berlin Südkreuz – Blankenfelde 
  (Dresdner Bahn)

Vorhaben in 
Planung 417,2 417,2

36
Knoten Halle/Leipzig
    2. Baustufe (Knoten Halle)

Vorhaben in 
Planung 465,7 465,7

37 Rangierbahnhof Halle Nord
Vorhaben in 

Planung 107,6 107,6

38
Rhein–Ruhr–Express (RRX)
  Dortmund Hbf, Leverkusen-Rheindorf –
   Düsseldorf-Hellerhof

Vorhaben in 
Planung 184,4 184,4

39 Umschlagbahnhof Lehrte (MegaHub)
Vorhaben in 

Planung 77,1 77,1

40
VDE 8.1 Nürnberg – Erfurt
  viergleisiger Ausbau Eltersdorf – Erlangen,
  ESTW Strullendorf

Vorhaben in 
Planung 156,9 156,9

Finanzbedarf für prioritäre Vorhaben 4.206,9

Finanzbedarf gesamt 12.664,9
¹ ohne im Rahmen des Konjunkturpakets I vorfinanzierte Planungsanteile
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lfd.
Nr. 

Vorhaben/Teilvorhaben Bemerkungen

1 2 3

D. Weitere wichtige Vorhaben/Teilvorhaben

1
ABS Berlin – Dresden
  durchgehender Ausbau auf 200 km/h

2
ABS Fulda – Frankfurt a.M.
  dreigleisiger Ausbau Hailer – Gelnhausen

3
ABS Kehl – Appenweier (POS Süd)
  2. Baustufe

4
ABS Köln – Aachen – Grenze D/B
  Düren – Aachen

5
ABS München – Mühldorf – Freilassing
  weitere Abschnitte

6
ABS Ulm – Friedrichshafen – Lindau
  Baustufe 1a (Elektrifizierung)

7
ABS/NBS Karlsruhe – Basel
  weitere Abschnitte

8 Elektrifizierung Nürnberg – Marktredwitz – Hof – Grenze D/CZ

9 Hinterlandanbindung Fehmarn-Belt-Querung

10
Knoten Frankfurt/Main
  weitere Abschnitte

11 Knoten Hamburg

12 Knoten Mannheim

13 Knoten München

14 NBS Rhein/Main – Rhein/Neckar

15 NBS/ABS Hamburg/Bremen – Hannover (Y–Trasse)

16
Rhein–Ruhr–Express (RRX)
  weitere Abschnitte

17
VDE 8.1, ABS Nürnberg – Ebensfeld
  weitere Abschnitte

Vorhaben, die sich überwiegend in frühen Planungsstadien befinden (z.B. Vorplanung), 
deren Planung aber weiter vorangetrieben bzw. abgeschlossen werden soll. 
Mit diesen Projekten kann in der Regel erst nach 2015 begonnen werden.
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Tabelle A 2.4    Investitionsstruktur nach Ländern 

Land 

 

Sammelpositi-
onen 1 

 

[Mio. €] 

 

Laufende-
Vorhaben 2  

 

[Mio. €] 

Prioritäre 
Vorhaben im 
IRP-Zeitraum 

[Mio. €] 

Finanzbedarf
ab 2011 

insgesamt 

[Mio. €] 
1 2 3 4 7 

Baden-Württemberg 269 826 1.725 2.820 

Bayern 389 749 1.809 2.947 

Berlin 5 75 420 500 

Brandenburg 12 130 395 537 

Bremen 10 29 184 223 

Hamburg 225 0 536 761 

Hessen 39 1.136 1.317 2.492 

Mecklenburg-Vorpommern 10 54 172 236 

Niedersachsen 148 506 940 1.594 

Nordrhein-Westfalen 88 1.399 1.561 3.048 

Rheinland-Pfalz 158 552 514 1.224 

Saarland 25 45 53 123 

Sachsen 61 199 246 506 

Sachsen-Anhalt 20 140 568 728 

Schleswig-Holstein 14 112 512 638 

Thüringen 144 327 310 781 

Gesamt 1.617 6.279 11.262 19.158 
 

1 Refinanzierung von privat vorfinanzierten Vorhaben, 
Abfinanzierung von Restleistungen für bereits für den Verkehr freigegebene Vorhaben, 
Mautweiterleitung an Konzessionsnehmer für ÖPP-Projekte 

2 Vorhaben, die am 01.01.2011 bereits im Bau waren 
3 Vorhaben mit fortgeschrittenem Planungsstand, für die bereits Baurecht vorliegt oder bis 2015 

erlangt werden kann 








































































































